
 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Brandenburg  

37. Ordentliche Landesdelegiertenkonferenz,  

16. April 2016 im Kultur- und Festspielhaus Wittenberge 

 

 

§ 9 (4) Satz 1 sowie § 10 (3) der Satzung werden folgendermaßen ersetzt: 

§9 (4) Zur Ermittlung der Delegiertenzahl pro Kreisverband gilt folgendes Verfahren: Die 

Zahl der Mitglieder des Kreisverbandes wird mit 100 multipliziert. Das Ergebnis wird 

durch die Zahl der Mitglieder des Landesverbandes dividiert, wobei das Ergebnis zu 

einer vollen Zahl aufgerundet wird. Diese Zahl ist die jeweilige Delegiertenzahl, die 

aber in jedem Fall mindestens 2 betragen muss (Grundmandate). 

§10 (3)Zur Ermittlung der Delegiertenzahl pro Kreisverband gilt folgendes Verfahren: 

Die Zahl der Mitglieder des Kreisverbandes wird mit 50 multipliziert. Das Ergebnis wird 

durch die Zahl der Mitglieder des Landesverbandes dividiert, wobei das Ergebnis zu 

einer vollen Zahl aufgerundet wird. 

 


